
Betriebssatzung des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Gerstungen“

Der Gemeinderat erlässt aufgrund des § 76 Abs. 3 ThürKO folgende

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gemeinde Gerstungen
 „Gemeindewerke Gerstungen“ 

vom 26.07.2006

§ 1
Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1) Die Gemeindewerke der Gemeinde Gerstungen werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig
und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit (Eigenbetrieb) der Gemeinde Gerstungen geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Gemeindewerke Gerstungen“. Die Gemeinde tritt in Ange-
legenheiten des Eigenbetriebs unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr
auf. Die Firmenkurzbezeichnung lautet „GWG“, Gemeindewerke Gerstungen.

(3) Das Stammkapital der Gemeindewerke beträgt mindestens 60.578,00 € durch Einbringung von
Maschinen und Geräten der Gemeinde Gerstungen.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Aufgabe der Gemeindewerke ist die Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser, die Entsor-
gung des Abwassers, die Verwaltung von Wohnungen und das Betreiben des Bauhofs. Hierzu
gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbe-
trieben, die die Aufgaben der Gemeindewerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammen-
hängen.

(2) Die Gemeindewerke können im Rahmen der Gesetze mit der Wahrnehmung der in Absatz 1
bezeichneten Aufgaben auch für andere Gemeinden beauftragt werden.

§ 3
Für die Gemeindewerke zuständige Organe

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gemeindewerke sind:

Werkleitung (§ 4)
Werkausschuss (§ 5)
Gemeinderat (§ 6)
Bürgermeister (§ 7)
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§ 4
Die Werkleitung

(1) Die Werkleitung besteht aus einem oder mehreren Werkleitern.

(2) Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte der Gemeindewerke. Laufende Geschäfte sind
insbesondere:

1. die selbständige verantwortliche Leitung der Gemeindewerke einschließlich Organisation
und Geschäftsleitung,

2. wiederkehrende Geschäfte, z. B. Werkverträge, Beschaffung von Roh- und Hilfs- und Be-
triebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs, auch soweit die Gegenstände
auf Lager genommen werden,

3. Entscheidungen über Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes bis zu
10.000€, 

4. Entscheidungen über erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bis zu 2.500€,

5. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu bis zu 2.500€im Einzel-
fall,

6. der Abschluss von Verträgen mit Tarif- und Sonderkunden,

7. Personaleinsatz,

8. Personalangelegenheiten, die im Rahmen von Verfügungen des Bürgermeisters/§ 29 Abs. 1
bis 3 ThürKO auf die Werkleitung übertragen sind, insbesondere:

a) Ernennung, Einstellung, Eingruppierung, Abordnung, Versetzung, Ruhestandsver-
setzung und Entlassung,

b) dienstrechtliche Maßnahmen, soweit es für Personalentscheidungen nicht der Zustim-
mung des Gemeinderates/des Werkausschusses bedarf.

(3) Die Werkleitung bereitet in den Angelegenheiten der Gemeindewerke die Beschlüsse des Ge-
meinderates und des Werkausschusses verwaltungsmäßig vor. Gemeinderat und Werkausschuss
geben ihr in Angelegenheiten der Gemeindewerke die Möglichkeit zum Vortrag.

(4) Die Werkleitung hat dem Bürgermeister und dem Werkausschuss halbjährlich Zwischenbericht
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermö-
gensplanes schriftlich vorzulegen.
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§ 5
Zuständigkeit des Werkausschusses

(1) Der Werkausschuss kann jederzeit von der Werkleitung über den Gang der Geschäfte und die
Lage des Unternehmens Berichterstattung verlangen.

(2) Der Werkausschuss ist als vorberatender Ausschuss in allen Angelegenheiten der Gemeinde-
werke tätig, die dem Beschluss des Gemeinderates unterliegen.

(3) Der Werkausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss über alle Werksangelegenheiten,
soweit nicht die Werkleitung (§ 4), der Gemeinderat (§ 6) oder der Bürgermeister (§ 7) zustän-
dig sind, insbesondere über:

1. den Erlass einer Dienstanweisung für die Werkleitung,

2. die Festsetzung allgemeiner Versorgungs- bzw. Beförderungs- und Benutzungsbedingun-
gen, soweit sich der Gemeinderat diese Zuständigkeiten nicht allgemein vorbehält,

3. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes (§ 15 Abs. 5 Satz 2 ThürEBV),
die 10 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000,00€ übersteigen,

4. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 ThürEBV), die einen Betrag von
2.500,00€ übersteigen

5. Verfügungen über das Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, wenn der Gegens-
tandswert im Einzelfall den Betrag von 2.500,00€ überschreitet. Der Werkausschuss ist
nicht zuständig, wenn die der Verfügung zugrunde liegenden Rechtsgeschäfte der Genehmi-
gung der Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen,

6. Aufnahme von Einzelkrediten, Übernahme von Bürgschaften sowie über den Abschluss
sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Aufnahme von Krediten wirtschaftlich gleichkommen,
soweit sie den Betrag von 25.000,00€ überschreiten,

7. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vermögensplanes, wenn der
Gegenstandwert im Einzelfall 25.000,00€ übersteigt,

8. Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen, soweit der Ge-
genstandswert im Einzelfall mehr als 500,00€ beträgt

9. die Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit der Streitwert mehr als 2.500,00€ 
im Einzelfall beträgt,

10. Entscheidungen über die Zustimmung in Personalangelegenheiten nach § 29 Abs. 3
ThürKO,

11. den Vorschlag an den Gemeinderat den Jahresabschluss festzustellen und über die Behand-
lung des Ergebnisses zu entscheiden,

12. die Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die Mitglieder der Werkleitung
und deren Stellvertreter.
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§ 6
Zuständigkeit des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat beschließt über:

1. Erlass und Änderung der Betriebssatzung,

2. Bestellung des Werkausschusses mit seinen Mitgliedern,

3. Bestellung der Werkleitung sowie Berufung und Abberufung ihrer Mitglieder und deren
Stellvertreter sowie Regelung deren Dienstverhältnisse,

4. die Gewährung von Krediten der Gemeinde an die Gemeindewerke oder der Gemeinde-
werke an die Gemeinde,

5. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,

6. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss,

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinns, Behandlung
des Jahresverlustes sowie die Entlastung der Werkleitung,

8. die Rückzahlung von Eigenkapital,

9. Festsetzung von Abgaben und privatrechtlichen Entgelten,

10. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 ThürEBV), soweit sie den Betrag von
10.000,00€ übersteigen,

11. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes (§ 15 Abs. 5 Satz 2 ThürEBV),
die 25 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 25.000,00€ übersteigen,

12. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, wenn der Gegenstands-
wert im Einzelfall den Betrag von 10.000,00€ überschreitet, sowie die Veräußerung von
Vermögensgegenständen unter ihrem Wert,

13. wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges der Gemeindewerke, insbesondere die
Übernahme von neuen Aufgaben,

14. Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung der Rechtsauf-
sichtsbehörde oder sonstiger staatlicher Zustimmung bedarf,

15. die Änderung der Rechtsform der Gemeindewerke.

(2) Der Gemeinderat kann die Entscheidung in weiteren Angelegenheiten, für die der Werkaus-
schuss zuständig ist, im Einzelfall an sich ziehen.
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§ 7
Zuständigkeit des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde der Beamten der Gemeindewerke, Vorgesetzter
und Dienstvorgesetzter der im Eigenbetrieb eingesetzten Bediensteten, soweit er seine Befug-
nisse nicht auf die Werkleitung übertragen hat.

(2) Der Bürgermeister entscheidet anstelle des Gemeinderates und des Werkausschusses in Angele-
genheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteile für die Gemeindewerke bis zu einer Sitzung
des Gemeinderates oder des Werkausschusses aufgeschoben werden können.

§ 8
Beauftragung von Dienststellen der Gemeindeverwaltung

Die Werkleitung kann im Einverständnis des Bürgermeisters Fachdienststellen der Gemeindever-
waltung gegen Kostenerstattung mit der Bearbeitung einschlägiger Geschäftvorfälle betrauen.

§ 9
Vertretungsbefugnis

(1) Die Werkleitung vertritt die Gemeinde in Werksangelegenheiten gerichtlich und außer-
gerichtlich.

(2) Die Werkleitung kann ihre Vertretungsbefugnis für bestimmte Angelegenheiten allgemein oder
im Einzelfall auf Bedienstete der Gemeindewerke übertragen.

§ 10
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, die Unterzeichnung erfolgt unter dem
Namen „Gemeindewerke Gerstungen“ durch die Werkleitung.

(2) Die Werkleitung unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, Stellvertreter mit
dem Zusatz „in Vertretung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „im Auftrag“.
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§ 11
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Die Gemeindewerke sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Die Versorgung hat
so gut und preiswert wie möglich zu erfolgen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Thüringer
Eigenbetriebsverordnung über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, soweit nicht Eigenbe-
triebe befreit sind (§ 2 ThürEBV).

(2) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht bis zum
Ablauf von 6 Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu unterschreiben und
vorzulegen (§ 25 ThürEBV).

§ 12
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der Gemeindewerke ist das Kalenderjahr.

§ 13

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig wird die Betriebssatzung vom 01. April 2004 aufgehoben.

Gerstungen, den 26.07.2006

Siegel

gez. Werner Hartung
Bürgermeister

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburgkreises vorgelegt. Mit Schreiben vom
18.07.2006, eingegangen am 24.07.2006, wurde der sofortigen Bekanntmachung gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3
ThürKO zugestimmt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde Gerstungen geltend gemacht werden. Sie sind
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist
von einem Jahr geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gerstungen, den 26.07.2006

gez. Werner Hartung
Bürgermeister


